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G r o ß e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Ganztagsschulen in welcher Form (verbindliche Form oder Wahl-
form) gibt es jeweils im Schuljahr 2016/2017 in Baden-Württemberg (aufgelis -
tet nach Kommunen und Schülerzahlen)? 

2. Wie verteilen sich diese Ganztagsschulen zahlenmäßig auf die verschiedenen
Schularten in Baden-Württemberg?

3. Wie hat sich das Angebot an Ganztagsschulen in Baden-Württemberg seit dem
Schuljahr 2011/2012 bis heute zahlenmäßig und prozentual verändert?

4. Welche Ganztagsschulen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Schul-
jahr das Instrument der Monetarisierung von Lehrerwochenstunden genutzt,
um mit außerschulischen Partnern Angebote im Ganztagsbetrieb durchzu-
führen (einzeln aufgelistet)?

5. Wie hoch war der Anteil der Monetarisierung in Bezug auf die insgesamt zuge-
wiesenen Lehrerwochenstunden (absolut sowie prozentual)? 

6. Mit welchen außerschulischen Partnern kooperieren dabei jeweils diese Ganz-
tagsschulen (einzeln aufgelistet und mit Angaben in Schulstunden pro Woche)?

7. Wie viel Prozent des Nachmittagsunterrichts werden für die Lehrkräfte nur zur
Hälfte deputatswirksam angerechnet?

8. Welche Schulen in Baden-Württemberg haben keinen Antrag auf Nachmittags-
unterricht gestellt, weil sie sich bewusst gegen den Nachmittagsunterricht ent-
schieden haben? 

Große Anfrage

der Abg. Dr. Rainer Balzer u. a. AfD 

und

Antwort

der Landesregierung

Ganztagsschulen Baden-Württemberg und ihre Auswirkungen

auf Vereine, Musikschulen und private Musikschullehrer

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
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9. Welche Qualifikationen besitzen die mit dem Instrument der Monetarisierung
eingesetzten Lehrkräfte und Betreuer? 

10. In welchen Berufen und Arbeitsverhältnissen sind diese Menschen sonst
tätig? 

11. Wie hoch ist die Entlohnung die diese Lehrkräfte und Betreuer bekommen? 

12. Wie ist sichergestellt, dass der Nachmittagsunterricht nicht auf Kosten von
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen realisiert wird? 

13. Was tut sie, um ein Ausbluten der Musikerziehung, insbesondere des Instru-
mentalunterrichts, zu verhindern?

14. Was tut sie, um ein Ausbluten der Sportvereine insbesondere der seltenen und
zeitintensiven Sportarten zu verhindern?

15. Was tut sie, um entstehenden Nachwuchsmangel bei der Freiwilligen Feuer-
wehr zu verhindern? 

16. Wie stellt die Ganztagsschule für berufstätige Eltern auch bei Unterrichtsaus-
fall eine Betreuung sicher? 

17. Welche pädagogischen Überlegungen leiten sie sich bei der Einführung der
flächendeckenden Ganztagsschule zuungunsten der bewährten Angebote von
Horten und Kinderhäusern?

18. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Übungsleiter der Vereine, die im Ganz-
tagsbereich der Schulen eingesetzt werden? 

19. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Instrumentallehrer, die im Ganztagsbe-
reich der Schulen eingesetzt werden? 

20. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Instrumentallehrer, die in den Bläser-
klassen oder Streicherklassen der Schulen eingesetzt werden? 

21. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Künstler und außerschulischen Kunst-
lehrer, die im Ganztagsbereich der Schulen eingesetzt werden? 

22. Profitiert die Ganztagsschule von prekär Beschäftigten, deren Lebensunterhalt
durch diese Tätigkeiten nicht mehr gesichert wird? 

23. Wie bewertet sie die Gefahr, dass sie mit dem Low-budget-Musikunterricht
den privaten Musiklehrern die berufliche Existenz zerstört? 

24. Wie bewertet sie die Qualität der Lernergebnisse der Schülerinnen und
Schüler im Instrumentalunterricht? Werden diese Ergebnisse mittels systema-
tischen Evaluationsverfahren ausgewertet oder über die Teilnahme an musika-
lischen Wettbewerben? 

25. Vertritt sie gegenüber den Eltern die Ansicht, dass der im Ganztagsbereich der
Schulen stattfindende Musikunterricht, der meist in größeren Gruppen statt-
findet, gleichwertig ist wie der bisher im privaten Bereich stattfindende Ins -
trumentalunterricht, der als Einzelunterricht oder in Kleingruppen gegeben
wird? 

27. 03. 2017

Dr. Balzer, Baron, Dr. Baum, Berg, Dr. Fiechtner, Gögel, Herre, Klos, Dürr, 
Dr. Meuthen, Palka, Dr. Podeswa, Räpple, Rottmann, Sänze, Stauch, 
Stein, Voigtmann, Wolle AfD
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B e g r ü n d u n g

Die Ganztagsschule ist ein Projekt der letzten grün-roten Landesregierung. Es 
interessiert, welche Entwicklung sie in den letzten Jahren genommen hat. Es ist
sicherzustellen, dass der zwangsweise Nachmittagsunterricht nicht zu Lasten von
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen realisiert wird. Die eingesetz-
ten Lehrer und Erzieher sollten eine der Tätigkeit entsprechende Qualifikation
nachweisen und eine ihrer Qualifikation gemäße Besoldung erhalten.

In der Anhörung der Musikschulen wurde geäußert, dass das Instrument der Mo-
netisierung nicht geeignet ist, qualifizierten Musikunterricht im Nachmittagsbe-
reich anzubieten, dass vielmehr der Nachmittagsunterricht die Arbeit der Musik-
schulen zunehmend behindert. Damit wird eine seit Jahrhunderten und Jahrzehn-
ten in Deutschland gewachsene Musikkultur zerstört. Dasselbe trifft für die Sport-
vereine und freiwillige Feuerwehr zu. 

Wer unsere Kinder am Nachmittag unterrichtet oder betreut, ist nicht nebensäch-
lich. Es ist entscheidend, ob die Kinder in Freiheit aufwachsen und eigenen Initia-
tiven nachgehen können oder ob eine verwaltete und verschulte Kindheit diese
privaten Initiativen abtötet. 

Die Planung der Gesamtschule profitiert von der Situation prekär beschäftigter
Personen, die trotz oft Studium oder Ausbildung für geringes Entgelt beschäftigt
werden, die keinen Lebensunterhalt zulassen. Dies sind Künstler oder Musik-
pädagogen. 

Mit Rentnern und Hausfrauen, die von Vereinen als Übungsleiter beschäftigt wer-
den, wird den studierten Musikern Low-budget Konkurrenz gemacht. Besonders
eklatant betrifft dies die Musikschullehrer und privaten Musiklehrer, deren Ein-
kommen von 18.054,63 Euro im Jahr 2008 auf 13.747,57 Euro im Jahr 2012 sank
(Quelle: Umfrage der Gewerkschaft Verdi).

A n t w o r t

Schreiben des Staatsministeriums vom 9. Mai 2017 Nr. III-:

In der Anlage übersende ich unter Bezugnahme auf § 63 der Geschäftsordnung
des Landtags von Baden-Württemberg die von der Landesregierung beschlossene
Antwort auf die Große Anfrage.

Murawski

Staatsminister
und Chef der Staatskanzlei
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Anlage: Schreiben des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport

Mit Schreiben vom 2. Mai 2017 Nr. 33-6503.10/104 beantwortet das Kultusminis -
terium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres, Digitalisierung und
Migration im Namen der Landesregierung die Große Anfrage wie folgt:

Wir fragen die Landesregierung:

1. Wie viele Ganztagsschulen in welcher Form (verbindliche Form oder Wahl-
form) gibt es jeweils im Schuljahr 2016/2017 in Baden-Württemberg (aufgelis -
tet nach Kommunen und Schülerzahlen)? 

2. Wie verteilen sich diese Ganztagsschulen zahlenmäßig auf die verschiedenen
Schularten in Baden-Württemberg?

Im Schuljahr 2016/2017 werden in Baden-Württemberg an insgesamt 379 Schu-
len Ganztagsbetriebe nach § 4 a SchG geführt. Davon sind 347 Ganztagsschulen
an Grundschulen und 32 Ganztagsschulen an Sonderpädagogischen Bildungs-
und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen eingerichtet. Unter Anlage 1
ist eine Auflistung der Ganztagsschulen nach § 4 a Schulgesetz in Baden-Würt-
temberg angefügt. Diese Ganztagsschulen werden in der verbindlichen Form be-
ziehungsweise in der Wahlform geführt.

Die Schulen sind aufgeschlüsselt nach Landkreis, Kommune, Schulname, Betreu-
ungsform und Schülerzahlen. 

3. Wie hat sich das Angebot an Ganztagsschulen in Baden-Württemberg seit dem
Schuljahr 2011/2012 bis heute zahlenmäßig und prozentual verändert?

Die folgenden Zahlen zum Angebot an öffentlichen allgemein bildenden Ganz-
tagsschulen in Baden-Württemberg basieren auf den Erhebungen der amtlichen
Schulstatistik in den Schuljahren 2011/2012 bis 2015/2016. Für das Schuljahr
2016/2017 liegen noch keine Ergebnisse aus der amtlichen Schulstatistik vor. Der
Zählung liegt jeweils die schulartspezifische Betrachtung zugrunde. Das heißt,
Schulen, die mehrere Schularten führen, werden getrennt nach Schularten einbe-
zogen. Alle Ganztagsschulen erfüllen mindestens die bundeseinheitlichen Anfor-
derungen der KMK an die Ganztagsschule.
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4. Welche Ganztagsschulen in Baden-Württemberg haben im vergangenen Schul-
jahr das Instrument der Monetarisierung von Lehrerwochenstunden genutzt,
um mit außerschulischen Partnern Angebote im Ganztagsbetrieb durchzu-
führen (einzeln aufgelistet)?

5. Wie hoch war der Anteil der Monetarisierung in Bezug auf die insgesamt zuge-
wiesenen Lehrerwochenstunden (absolut sowie prozentual)? 

6. Mit welchen außerschulischen Partnern kooperieren dabei jeweils diese Ganz-
tagsschulen (einzeln aufgelistet und mit Angaben in Schulstunden pro Woche)?

Ganztagsschulen nach § 4 a SchG haben als einzige Ganztagsschulen die Mög-
lichkeit, bis zu 50 Prozent der zugewiesenen Ganztagsstunden zu monetarisieren.

Als Anlage 2 ist die Auflistung der Schulen, die das Angebot der Monetarisierung
umsetzen, angefügt. Hier finden sich zugleich die erbetenen Informationen zum
Anteil an der Gesamtzahl der zugewiesenen Ganztagsstunden (absolut und in Pro-
zent) sowie Angaben dazu. Die Anlage 3 zeigt auf, in welchen Bereichen (thema-
tische Zuordnung), mit welchem Verein/Träger und in welchem Zeitumfang ko-
operiert wurde. Die Schulen schließen Verträge mit den außerschulischen Part-
nern für unterschiedliche Zeitabschnitte – teilweise für ein gesamtes Schuljahr,
teilweise über das Jahr auf mehrere Partner aufgeteilt. 

7. Wie viel Prozent des Nachmittagsunterrichts werden für die Lehrkräfte nur zur
Hälfte deputatswirksam angerechnet?

Der Nachmittagsunterricht wird den Lehrkräften bei der Lehrauftragsverteilung
immer voll, also 1 : 1 angerechnet.

8. Welche Schulen in Baden-Württemberg haben keinen Antrag auf Nachmittags-
unterricht gestellt, weil sie sich bewusst gegen den Nachmittagsunterricht ent-
schieden haben? 

Dem Kultusministerium liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

Die Entscheidung für oder gegen den Nachmittagsunterricht obliegt der jeweili-
gen Schulleitung einer Schule, die in Abstimmung mit den schulischen Gremien
diesbezüglich eine Entscheidung herbeiführt. 

9. Welche Qualifikationen besitzen die mit dem Instrument der Monetarisierung
eingesetzten Lehrkräfte und Betreuer? 

10. In welchen Berufen und Arbeitsverhältnissen sind diese Menschen sonst tätig? 

Die eingesetzten Personen verfügen über verschiedenartigste Qualifikationen aus
allen Bereichen der Arbeitswelt und kommen aus den verschiedensten Arbeitsver-
hältnissen.

Es sind Personen aus allen Berufsbereichen, Personen aller Professionen und aller
Qualifikationen.

Kooperationspartner von Schulen können Vereine, Verbände beziehungsweise Ins -
titutionen und Organisationen sein. Dies sind vor allem Sport- oder Musikver eine,
Musikschulen, Kirchen und Jugendeinrichtungen. Auch Schulfördervereine, Eltern-
vereine oder die Gemeinde (Schulträger) können Kooperationspartner der Schule
sein. Inhalt und Umfang des Angebots sowie die Höhe der Honorierung bzw. Auf-
wandsentschädigung werden im Wege der vertraglichen Einzelvereinbarung zwi-
schen Schule und außerschulischen Partnern geregelt und nicht zentral erfasst.

11. Wie hoch ist die Entlohnung, die diese Lehrkräfte und Betreuer bekommen? 

Die Entlohnung richtet sich je nach Angebot und Betreuungsdauer der jeweiligen
Person und ist von Schule zu Schule verschieden.

Die Schule erhält pro monetarisierter Stunde 1.800 Euro.
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12. Wie ist sichergestellt, dass der Nachmittagsunterricht nicht auf Kosten von
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen realisiert wird? 

Der Unterricht wird auch am Nachmittag an den Schulen Baden-Württembergs
ausschließlich durch Lehrkräfte des Landes Baden-Württemberg erteilt.

13. Was tut sie, um ein Ausbluten der Musikerziehung, insbesondere des Instru-
mentalunterrichts, zu verhindern?

Die Förderung öffentlicher Musikschulen und damit auch des Instrumentalunter-
richts erfolgt auf Grundlage des Jugendbildungsgesetzes. Gefördert werden Auf-
wendungen für pädagogisches Personal, derzeit liegt der Fördersatz bei 10 Pro-
zent. Freiberufliche Musikpädagoginnen und -pädagogen, die im Deutschen Ton -
künstlerverband organisiert sind, haben die Möglichkeit, mittels eines vom Be-
rufsverband ausgestellten Zertifikats ihre fachlichen Qualifikationen gegenüber
den Schulen zu belegen.

Mit Inkrafttreten der neuen Bildungspläne zum Schuljahr 2016/2017 wurde an den
Grundschulen des Landes wieder das eigenständige Fach Musik eingeführt. Das
gemeinsame Zeitvolumen für die Fächer Musik und Kunst/Werken in den Klassen 1
bis 4 der Grundschule beträgt 13 Stunden. Die vorgesehenen Richt werte in der
Kontingentstundentafel, für Musik (6 Stunden) und für Kunst/Werken (7 Stunden),
dienen der Orientierung. Die konkrete Verteilung der Stunden liegt in der Verant-
wortung der Schule. Um der Schule eine Profilierung zu ermöglichen, sind maß -
volle Abweichungen von den Richtwerten möglich. Der Landesverband der Mu-
sikschulen Baden-Württembergs e. V. und der Deutsche Ton küns tler verband –
Landesverband Baden-Württemberg e. V. sowie dessen Pädagogischer Förderkreis
haben außerdem die Rahmenvereinbarung mit dem Kultusministerium Baden-
Württemberg „Kooperationsoffensive Ganztagsschule“ unterzeichnet und engagie-
ren sich im Bereich der Ganztagsschule.

14. Was tut sie, um ein Ausbluten der Sportvereine insbesondere der seltenen und
zeitintensiven Sportarten zu verhindern?

Im Jahr 2014 hat das Kultusministerium mit dem Landessportverband Baden-
Württemberg eine Rahmenvereinbarung über Bewegung, Spiel und Sport im
außerunterrichtlichen Schulsport geschlossen. Diese Rahmenvereinbarung um -
fasst auch die Zusammenarbeit von Ganztagsschulen mit Sportvereinen. Zentrale
Aussage der Rahmenvereinbarung ist, dass Schulen, sofern sie mit außerschuli-
schen Partnern im außerunterrichtlichen Schulsport zusammenarbeiten möchten,
zuerst auf die örtlichen Sportvereine zugehen sollen. Die Regionalteams Sport an
den Staatlichen Schulämtern stehen den Schulen beratend hinsichtlich einer Zu-
sammenarbeit mit Sportvereinen zur Seite.

Die Zusammenarbeit von Schulen mit Sportvereinen wird durch die Programme
„Schülermentor Sport“, „FSJ Sport und Schule“ und das Kooperationsprogramm
„Schule-Verein“ unterstützt. Ein gemeinsames Ziel dieser Initiativen ist es, Sport-
vereinen den Zugang zur Schule zu erleichtern und Schülerinnen und Schüler für
den Vereinssport zu begeistern.

Darüber hinaus besteht für Schulen die Möglichkeit, im Rahmen des Jugendbeglei-
ter-Programms mit Sportvereinen zusammenzuarbeiten. Ganztagsschulen nach § 4 a
Schulgesetz können außerdem zur Einbindung außerschulischer Partner bis zu 
50 Prozent ihrer Lehrerwochenstunden-Zuweisung, die sie für den Ganztagsbe-
trieb erhalten, monetarisieren, um Leistungen außerschulischer Partner für den
Ganztagsbetrieb außerhalb der Mittagspause zu vergüten.

15. Was tut sie, um entstehenden Nachwuchsmangel bei der Freiwilligen Feuer-
wehr zu verhindern? 

Die Jugendfeuerwehr ist ein wesentlicher Garant für den Nachwuchs in den Ein-
satzabteilungen der Feuerwehr. Daher ist ein besonderes Augenmerk auf gute Ju-
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gendarbeit zu richten. Hierbei kommt den Kindergruppen bei den Jugendfeuerweh-
ren eine besondere Bedeutung zu; Jungen und Mädchen werden dabei schon ab dem
6. Lebensjahr an die Gemeinschaft einer Freiwilligen Feuerwehr herangeführt. 

Das Land fördert die Jugendfeuerwehren in den Gemeinden daher bereits seit Jah-
ren mit einem jährlichen Pauschalbetrag für jeden Angehörigen. Darüber hinaus
wird die Jugendarbeit des Landesfeuerwehrverbands Baden-Württemberg mit
derzeit 95.000 Euro jährlich unterstützt. 

Im Übrigen werden permanent die Rahmenbedingungen für den Feuerwehrdienst
verbessert. So wird beispielsweise im Jahr 2017 der Neubau der Landesfeuer-
wehrschule fertiggestellt. Die Landesfeuerwehrschule ist die zentrale Aus- und
Fortbildungseinrichtung der Feuerwehren und auch mit dieser Aufgabenstellung
ein wichtiger Partner der Jugendfeuerwehren im Land. Die Landesfeuerwehrschu-
le erhält nun optimale Unterbringungsmöglichkeiten sowie Lernräume und
Übungsobjekte zur realitätsnahen Aus-, Fort- und Weiterbildung. 

Für die Jugendarbeit stehen an der Landesfeuerwehrschule zwei Stellen von Aus-
bildern für das Lernprogramm für Jugendwarte und Betreuer zur Verfügung. 

Darüber hinaus wurde ein besonders für die Jugendarbeit konzipiertes und ge-
staltetes Fahrzeug beschafft; dieses wird an der Landesfeuerwehrschule vorge-
halten und kann von den Jugendgruppen der Gemeindefeuerwehren ausgeliehen
werden. 

Zudem wird derzeit eine Aktion zur Nachwuchsgewinnung für die Gemeindefeu-
erwehren vorbereitet. Hier sollen mit geeigneten Materialien auch Kinder und Ju-
gendliche für die Jugendfeuerwehr gewonnen werden. 

Bei all diesen Maßnahmen erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den kommuna-
len Landesverbänden und dem Landesfeuerwehrverband.

16. Wie stellt die Ganztagsschule für berufstätige Eltern auch bei Unterrichtsaus-
fall eine Betreuung sicher? 

Die Verantwortung für den Ausgleich von kurzfristigen Lehrerausfällen liegt
zunächst bei der Schule selbst. Hier kann sie mit organisatorischen Maßnahmen,
wie z. B. dem Einsatz der intern vorhandenen Lehrerreserve, der Zusammenle-
gung von Gruppen oder der Nutzung von Stunden aus dem Ergänzungsbereich
Unterrichtsausfall vermeiden oder nachholen. Wesentlich ist in diesem Zusam-
menhang, dass die Schule ein eigenes Konzept zur Vermeidung von Unterrichts-
ausfall entwickelt hat und auf einen möglichen Vertretungsfall vorbereitet ist. Als
Anregung und Ausgangspunkt für derartige Überlegungen vor Ort wurde allen
Schulen die Ideenbörse „Unterrichtsvertretungen an Schulen“ über den Infodienst
Schulleitung online zur Verfügung gestellt. Dass im Bedarfsfall Pflichtunterricht
Vorrang vor ergänzenden Unterrichtsangeboten hat, ist selbstverständlich. Letzt-
lich sind die Schulleitungen und die Schulverwaltung gehalten, Unterrichtsausfäl-
le schon dadurch zu minimieren, dass z. B. Lehrerkonferenzen und Fortbildungs-
veranstaltungen möglichst auf die unterrichtsfreie Zeit gelegt werden.

17. Welche pädagogischen Überlegungen leiten sie sich bei der Einführung der
flächendeckenden Ganztagsschule zuungunsten der bewährten Angebote von
Horten und Kinderhäusern?

Im Koalitionsvertrag haben die die Landesregierung tragenden Parteien festge-
stellt, dass Ganztagsschulen nicht nur wichtig für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf sind, sondern auch einen wichtigen Beitrag zu Chancen- und Bildungs-
gerechtigkeit leisten. 

Ganztagsschulen und Betreuungsangebote sollen qualitativ und quantitativ aus -
gebaut werden. Es wird deshalb gegenwärtig überprüft, ob die verschiedenen be-
stehenden Modelle für den Ganztag den unterschiedlichen Bedürfnissen von
Schulen und Eltern im Land gerecht werden. Eine Harmonisierung wird ange-
strebt. Es soll ein bedarfsorientiertes Ganztagsangebot bereitgestellt werden, das
den Eltern Entscheidungsmöglichkeiten lässt.
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Die Schule erhält durch den längeren zeitlichen Rahmen nicht nur einen neuen
Rhythmus, der dem Kind besser entspricht. Es gibt auch viele neue Angebote
rund um Sport, Musik, Theater. 

Ganztagsschulen können zur Verbesserung der Leistungen der Schülerinnen und
Schüler beitragen. Kinder mit Schwächen können besser gefördert werden und
auch leistungsstärkere Kinder können profitieren, wie die Forschung zeigt.

Die Landesregierung sieht die Ganztagsschule und Betreuungsangebote in kom-
munaler Verantwortung, wie zum Beispiel den Hort, nicht als Konkurrenten, son-
dern als Ergänzungen, um mit dieser Angebotsvielfalt den unterschiedlichen Be-
darfen der Eltern sowie der Schülerinnen und Schüler gerecht werden zu können.

18. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Übungsleiter der Vereine, die im Ganz-
tagsbereich der Schulen eingesetzt werden? 

19. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Instrumentallehrer, die im Ganztagsbe-
reich der Schulen eingesetzt werden? 

20. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Instrumentallehrer, die in den Bläser-
klassen oder Streicherklassen der Schulen eingesetzt werden? 

21. In welcher Höhe liegt das Entgelt der Künstler und außerschulischen Kunst-
lehrer, die im Ganztagsbereich der Schulen eingesetzt werden? 

Inhalt und Umfang des Angebots sowie die Höhe der Honorierung bzw. Auf-
wandsentschädigung werden im Wege der vertraglichen Einzelvereinbarung zwi-
schen Schule und außerschulischen Partnern geregelt.

22. Profitiert die Ganztagsschule von prekär Beschäftigten, deren Lebensunter-
halt durch diese Tätigkeiten nicht mehr gesichert wird? 

Durch die Monetarisierung sind die erforderlichen Mittel für eine angemessene,
der jeweiligen Qualifikation und dem Angebot entsprechende Honorierung vor-
handen. Es liegt in der Verantwortung der Schulleitungen mit den beteiligten
außerschulischen Partnern, diese Gelder sinnvoll einzusetzen. Das Ziel der Schule
ist es, außerschulische Partner mit unterschiedlichen Qualifikationen zu gewinnen.

23. Wie bewertet sie die Gefahr, dass sie mit dem Low-budget-Musikunterricht
den privaten Musiklehrern die berufliche Existenz zerstört?

24. Wie bewertet sie die Qualität der Lernergebnisse der Schülerinnen und
Schüler im Instrumentalunterricht? Werden diese Ergebnisse mittels systema-
tischen Evaluationsverfahren ausgewertet oder über die Teilnahme an musi-
kalischen Wettbewerben? 

Die Unterrichtsqualität wird durch die jeweilige Musikschule bzw. die einzelne
Lehrkraft verantwortet. Ihre systematische Evaluation liegt nicht in der Zustän-
digkeit der Landesregierung. Wettbewerbserfolge, etwa beim Wettbewerb „Ju-
gend musiziert“ oder beim Jugendwettbewerb des Deutschen Tonkünstlerver-
bands, können Indikatoren für die Qualität des erteilten Unterrichts sein.

25. Vertritt sie gegenüber den Eltern die Ansicht, dass der im Ganztagsbereich der
Schulen stattfindende Musikunterricht, der meist in größeren Gruppen stattfin-
det, gleichwertig ist wie der bisher im privaten Bereich stattfindende Instrumen-
talunterricht, der als Einzelunterricht oder in Kleingruppen gegeben wird? 

Instrumentalunterricht in Großgruppen ersetzt nicht den für eine vertiefte musika-
lische Ausbildung erforderlichen Kleingruppen- oder Einzelunterricht. Er ist aber
geeignet für den Einstieg und kann so eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Kin-
dern und Jugendlichen kann im Zusammenwirken mit dem schulischen Musikun-
terricht auf diese Weise gut der Zugang zur Musik eröffnet werden. 

Dr. Eisenmann

Ministerin für Kultus,
Jugend und Sport
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